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1 Studienumfang der Master-Studiengänge    
Gem. Art. 8b Abs. 1 AStudR   

Punkt 1 findet keine Anwendung, da sich die vorliegenden Ausführungsbestimmungen auf einen Bachelor-Studiengang 
beziehen. 
 

2 Modulübersicht  
Gem. Art. 8a Abs.2 AStudR    
 
Es werden Pflichtmodule sowie Wahlpflichtmodule angeboten.  Pflichtmodule sind von allen Studierenden des Studiengangs 
zu absolvieren.  Bei Wahlpflichtmodulen haben die Studierenden die Wahl aus einer bestimmten Anzahl von Modulen.  

Die Kombination einzelner Module kann eine Schwerpunktbildung ermöglichen. Der Bachelor-Studiengang Bachelor of Sci-
ence in Business and Economics (Monofach, 180 ECTS) kann mit Schwerpunkt Business, Schwerpunkt Economics oder 
ohne Schwerpunkt belegt werden. Je nach Schwerpunkt muss eine gewisse Anzahl ECTS in Modulen aus verschiedenen 
Bereichen absolviert werden. 
 
Bachelor of Science in Business and Economics (ohne Schwerpunkt) 
Kernbereich (40 ECTS), Pflichtbereich Business (30 ECTS), Pflichtbereich Economics (30 ECTS), Wahlbereich Business 
(30 ECTS), Wahlbereich Economics (30 ECTS), Bereich Abschlussarbeit (20 ECTS) 
 
Schwerpunkt Business 
Kernbereich (40 ECTS), Pflichtbereich Business (30 ECTS), Wahlbereich Business (30 ECTS), Pflicht- oder Wahlbereich 
Economics (30 ECTS), Freier Wahlbereich (30 ECTS), Bereich Abschlussarbeit (20 ECTS) 
 
Schwerpunkt Economics 
Kernbereich (40 ECTS), Pflichtbereich Economics (30 ECTS), Wahlbereich Economics (30 ECTS), Pflicht- oder Wahlbereich 
Business (30 ECTS), Freier Wahlbereich (30 ECTS), Bereich Abschlussarbeit (20 ECTS) 
 
 

 
Abbildung 1. Anzahl zu absolvierender ECTS nach Schwerpunkt. 
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Tabelle 1. Modulübersicht Bachelor of Science in Business and Economics (Monofach). 
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*Wird der Bachelor-Studiengang mit Schwerpunkt Business belegt, gelten die Module des Pflichtbereichs Economics als 

Wahlpflichtmodule. Wird der Bachelor-Studiengang mit Schwerpunkt Economics belegt, gelten die Module des Pflichtbe-

reichs Business als Wahlpflichtmodule. 

 

Französischsprachige Module 

Alle Module des französischsprachigen Bachelor-Studiengangs Bachelor of Science in Business and Economics (Franzö-

sisch) können auch im Rahmen des deutschsprachigen Bachelor-Studiengangs belegt werden. Jedes Modul darf nur in einer 

Sprache belegt und abgeschlossen werden. Eine Auflistung der entsprechenden Module ist in den Ausführungsbestimmun-

gen des französischsprachigen Bachelor-Studiengangs «Dispositions d’application du règlement général d’études des fi-

lières de Bachelor et Master (DA-RgF) - Bachelor of Science in Business and Economics» ersichtlich. 

 

Übergangsregelungen  
1 Das ehemalige M02 Grundlagen der Volkswirtschaftslehre wurde in M004-D Einführung in die Volkswirtschaftslehre umbe-
nannt und umfasst seit HS 2025 neu 10 ECTS. Das ehemalige M04 Makroökonomie und Mikroökonomie wurde in M101-D 
Mikroökonomie umbenannt und umfasst seit HS 2025 neu 10 ECTS. Dabei gilt: 

• Wer das M02 Grundlagen der Volkswirtschaftslehre mit 7 ECTS erfolgreich abgeschlossen hat, absolviert das M101-D 
mit 13 ECTS; 

• Wer das M02 Grundlagen der Volkswirtschaftslehre mit 5 oder 7 ECTS und das M04 Makroökonomie und Mikroökono-
mie mit 15 ECTS erfolgreich abgeschlossen hat, absolviert im Rahmen des Pflichtbereich Economics neben M103-D 
entweder M101-D, M102-D oder ein zusätzliches Modul aus dem Wahlbereich Economics mit 10 ECTS. 

2 Das ehemalige M09 Corporate Governance & Management wurde in M002-D Einführung in die Betriebswirtschaftslehre 
umbenannt und gehört seit HS 2025 neu zum Kernbereich. Dabei gilt: 

• Wer das M09 Corporate Governance & Management erfolgreich abgeschlossen hat, muss M002-D nicht absolvieren. 

3 Das ehemalige M18 Bachelor-Arbeit wurde in M502-D Bachelor-Arbeit umbenannt und umfasst seit HS 2025 neu 15 ECTS. 
Das ehemalige M17 Seminararbeit wird seit HS 2025 nicht mehr angeboten. Das ehemalige MEWA wurde in M501-D Ein-
führung in das wissenschaftliche Arbeiten umbenannt und umfasst seit HS 2025 neu 5 ECTS. Dabei gilt: 

• Wer das MEWA mit 2 ECTS erfolgreich abgeschlossen hat, absolviert das M502-D mit 18 ECTS; 
• Wer das MEWA mit 2 ECTS und das M17 Seminararbeit mit 6 ECTS erfolgreich abgeschlossen hat, absolviert das 

M502-D mit 12 ECTS; 
• Wer das MEWA mit 2 ECTS und das M17 Seminararbeit mit 8 ECTS erfolgreich abgeschlossen hat, absolviert das 

M502-D mit 10 ECTS. 
 
4 Fälle, in denen das Curriculum im Rahmen dieser Übergangsregelungen besondere Anpassungen erfordert, werden direkt 
zwischen der Studiengangsleitung, den Student Services und den betroffenen Studierenden geregelt. 

 

3 Regelstudium  
Gem. Art. 8 Abs. 2 AStudR  
 
1 Die Module des Kernbereichs M001-D bis M004-D sind in der Regel im ersten und zweiten Semester zu belegen. 
Das Semester für die Belegung der Module des Pflicht- und Wahlbereichs ist, unter Berücksichtigung des alternierenden 
Modulangebots und der Modulvoraussetzungen, frei. Es wird empfohlen, das Modul M501-D begleitend zu einem Modul zu 
belegen, in dem eine wissenschaftliche Arbeit geschrieben wird. Für das Modul M502-D gelten die unter den Punkten 6 und 
10 der vorliegenden Ausführungsbestimmungen beschriebenen Einschränkungen. 
 

https://fernuni.qm-pilot.net/File/CoreDownload?id=897&filename=DA-RgF_BECOf.pdf&langId=1
https://fernuni.qm-pilot.net/File/CoreDownload?id=897&filename=DA-RgF_BECOf.pdf&langId=1


4 
 
 
 
 
 

 

2 Zum Verfassen der Bachelor-Arbeit sind Studierende zugelassen, die die Pflichtmodule inklusive M501-D erfolgreich abge-
schlossen haben. Die Bachelor-Arbeit muss zum Themengebiet eines bereits belegten und bestandenen Moduls angefertigt 
werden.  
 

4 Studienteile in Bachelor-Studiengängen 
Gem. Art. 8a Abs. 6 AStudR  

Zum ersten Studienteil gehören die Module des Kernbereichs, zum zweiten Studienteil die Module des Pflicht-, und Wahl-
bereichs, des Freien Wahlbereichs und des Bereichs Abschlussarbeit (vgl. Punkt 2 der vorliegenden Ausführungsbestim-
mungen). 
 

5 Major-/Minorprogramme  
Gem. Art. 8 Abs. 4 AStudR  
Je nach Programm muss eine gewisse Anzahl ECTS in Modulen aus verschiedenen Bereichen absolviert werden. Jedes 
Modul kann nur in einer Sprache belegt und abgeschlossen werden. Bei der Modulwahl müssen die Modulvoraussetzungen 
berücksichtigt werden. Diese können den Factsheets entnommen werden. Folgende Major- und Minorprogramme sind mög-
lich: 

Majorprogramm Business (150 ECTS): Kernbereich (40 ECTS), Pflichtbereich Business (30 ECTS), Wahlbereich Busi-
ness (30 ECTS), Pflicht- oder Wahlbereich Economics (30 ECTS), Bereich Abschlussarbeit (20 ECTS) 
 

 

Abbildung 2. Anzahl zu absolvierende ECTS im Majorprogramm Business. 
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Tabelle 2. Modulübersicht Majorprogramm Business. 
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Majorprogramm Economics (150 ECTS) 
Kernbereich (40 ECTS), Pflichtbereich Economics (30 ECTS), Wahlbereich Economics (30 ECTS), Pflicht- oder Wahlbe-
reich Business (30 ECTS), Bereich Abschlussarbeit (20 ECTS) 
 

 

Abbildung 3. Anzahl zu absolvierende ECTS im Majorprogramm Economics. 
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Tabelle 3. Modulübersicht Majorprogramm Economics. 
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Minorprogramm Business (30 ECTS) 
Das Minorprogramm Business mit 30 ECTS-Punkten setzt sich aus dem Modul M002-D Einführung in die Betriebswirt-
schaftslehre sowie zwei frei wählbaren Modulen aus den Bereichen Kernbereich, Pflichtbereich Business und Wahlbereich 
Business unter Berücksichtigung der Modulvoraussetzungen zusammen. Es liegt im Ermessen der Studierenden, einzu-
schätzen, ob die nötigen Vorkenntnisse vorhanden oder parallel im Semester selbstständig zu erarbeiten sind. 

Tabelle 4. Modulübersicht Minorprogramm Business. 
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Minorprogramm Economics (30 ECTS) 
Das Minorprogramm Economics mit 30 ECTS-Punkten setzt sich aus dem Modul M004-D Einführung in die Volkswirt-
schaftslehre sowie zwei frei wählbaren Modulen aus den Bereichen Kernbereich, Pflichtbereich Economics und Wahlbe-
reich Economics unter Berücksichtigung der Modulvoraussetzungen zusammen. Es liegt im Ermessen der Studierenden, 
einzuschätzen, ob die nötigen Vorkenntnisse vorhanden oder parallel im Semester selbstständig zu erarbeiten sind. 

Tabelle 5. Modulübersicht Minorprogramm Economics. 
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Minorprogramm Data Analytics (30 ECTS) 
Das Minorprogramm Data Analytics mit 30 ECTS-Punkten setzt sich aus drei frei wählbaren Modulen unter Berücksichti-
gung der Modulvoraussetzungen zusammen. Dazu gehören Module der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften und der 
Fakultät Mathematik und Informatik. Es liegt im Ermessen der Studierenden, einzuschätzen, ob die nötigen Vorkenntnisse 
vorhanden oder parallel im Semester selbstständig zu erarbeiten sind. 
 

Tabelle 6. Modulübersicht Minorprogramm Data Analytics. 

 
 

6 Moduldurchführung  
Gem. Art. 9 AStudR    
 
Jedes Semester wird die Bachelor-Arbeit (Modul M502-D) angeboten. 
Nur jeweils im Frühjahrssemester angeboten werden die Module: M001-D, M004-D, M102-D, M201-D, M301-D, M304-D, 
M308-D, M407-D, M408-D, M409-E, M410-E, M601-E, M501-D.  
Nur jeweils im Herbstsemester angeboten werden die Module: M002-D, M003-D, M101-D, M103-D, M202-D, M203-D, M302-
D, M306-D, M402-D, M404-D, M406-D, M602-E. 
 

7 Zweisprachiges Studium   
Gem. Art. 11 Abs. 4 AStudR  

Es besteht die Möglichkeit, den Bachelor-Studiengang Bachelor of Science in Business and Economics (Deutsch) zwei-
sprachig (Deutsch/Französisch) zu absolvieren. Alle Pflichtmodule werden auf Deutsch und Französisch angeboten. Mo-
dule im Wahlbereich werden jeweils entweder auf Deutsch, Französisch oder Englisch angeboten. Bezüglich der Wahl der 
Module, die in der Nebensprache belegt werden, sind die Studierenden frei. Ein Modul darf jedoch nur in einer Sprache 
belegt und abgeschlossen werden. Die Möglichkeit, die Module eines Minors in der Nebensprache zu belegen, hängt von 
den Ausführungsbestimmungen zum Reglement des jeweiligen Studiengangs ab. 
 

8 Lehrveranstaltungen   
Gem. Art. 14 Abs. 4 AStudR   

Während eines Semesters werden pro Modul vier bis fünf Lehrveranstaltungen abgehalten, die in der Regel zwei bis drei 
Stunden dauern. Die Dozierenden informieren in ihren Lehrveranstaltungen über Details, falls sie zusätzliche Veranstal-
tungsteile anbieten oder von der Regel abweichen.  
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9 Leistungsnachweise   
Gem. Art. 15 Abs. 2 AStudR   

Leistungsnachweise während und am Ende des Semesters können in einer der folgenden Formen durchgeführt werden: 

1. Schriftliche Prüfung 

2. Mündliche Prüfung 

3. Mündliche Präsentation 

4. Gruppenarbeit schriftlich oder mündlich 

5. Schriftliche Einzelarbeit 

6. Video-Präsentation (einzeln oder in Gruppen) 

 

10 Besondere Studienleistungen und Nachbesserung bei besonderen Studienleistungen  
Gem. Art. 16 Abs. 1, Art. 16 Abs. 3 AStudR 
 
Besondere Studienleistungen: Bachelor-Arbeit 
  
1. Allgemeines  
  
1 Studierende haben im Laufe des Studiengangs eine schriftliche Bachelor-Arbeit zu verfassen und diese mündlich zu ver-
teidigen (Modul M502-D). 
 
2 Die Bachelor-Arbeit ist eine eigenständige und methodische Untersuchung, durch die die verfassende Person nachweist, 
dass sie in der Lage ist, innerhalb einer vorgegebenen Frist eine ökonomische Fragestellung selbständig nach wissenschaft-
lichen Methoden zu bearbeiten.  
 
3 Die Bachelor-Arbeit wird jedes Semester angeboten.  
 
4 Bachelor-Arbeiten werden in der Regel im Rahmen von sechs Monaten bearbeitet. Studierende müssen zum Zeitpunkt der 
Einreichung sowie der mündlichen Verteidigung eingeschrieben sein.   
 
5 Zur Bachelor-Arbeit sind Studierende zugelassen, die M501-D erfolgreich absolviert sowie die Module des Kern- und Pflicht-
bereichs belegt und erfolgreich abgeschlossen haben. Die Betreuerin bzw. der Betreuer der Bachelor-Arbeit kann den er-
folgreichen Abschluss weiterer Module verlangen. 
 
6 Die Student Services informieren auf der Lernplattform des Studiengangs über das Verfahren zur Anmeldung für das Modul 
M502-D und stellen ein entsprechendes Online-Formular zur Verfügung.  
 
7 Die Studiengangsleitung erlässt Richtlinien zum Verfassen der Bachelor-Arbeit. Diese Richtlinien umfassen auch Zitierricht-
linien und sind von den Studierenden zu beachten.  
 
 
2. Benotung 
 
1 Nicht termingerecht eingereichte Arbeiten gelten als nicht bestanden. 
 

2 Die Bachelor-Arbeit wird in einer mündlichen Verteidigung auf der Grundlage der finalen Abschlussarbeit verteidigt. Die 
Endnote berücksichtigt die Bewertung der Abschlussarbeit und der Verteidigung. 
 
3 Die Bachelor-Arbeit gilt als bestanden, wenn die Endnote mindestens 4.0 beträgt. Nach bestandener Bachelor-Arbeit wer-
den 15 ECTS-Punkte gutgeschrieben. 
 
4 Die Note der Bachelor-Arbeit ist immer schriftlich zu begründen und die Note sowie die Begründung sind den Studierenden 
mitzuteilen. 
 
3. Nachbesserung bzw. Wiederholungsmöglichkeit  
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1 Im Falle einer nicht bestandenen Bachelor-Arbeit kann der/die Dozierende der Studentin bzw. dem Studenten die Möglich-
keit zur Nachbesserung gewähren. Ein Anspruch auf Nachbesserung besteht nicht. Die Nachbesserung gilt als zweiter Ver-
such. 
  
2 Den Studierenden wird im Falle der Möglichkeit der Nachbesserung einer nicht bestandenen Bachelor-Arbeit eine Frist zur 
Nachbesserung eingeräumt. Diese Frist beträgt sechs Wochen und läuft vom Zeitpunkt des Empfangs der begründeten 
Rückweisung. Zum Zeitpunkt der Einreichung der Nachbesserung muss die Studentin bzw. der Student eingeschrieben sein.  
  
3 Die Nachbesserung einer Nachbesserung ist ausgeschlossen.  
  
4 Wird die Bachelor-Arbeit nach einer Nachbesserung weiterhin nicht als genügend bewertet, so kann die Arbeit einmal mit 
einem neuen Thema wiederholt werden. 

11 Nicht-anrechenbare Studienleistungen   
Gem. Art. 25 Abs. 4 AStudR  

Die Bachelor-Arbeit ist zwingend innerhalb des Studiengangs Bachelor of Science in Business and Economics an der 
FernUni Schweiz zu erbringen.  Eine Anrechnung einer an einer anderen Universität abgenommenen Bachelorarbeit 
(M502-D) ist gemäss Art. 25 AStudR nicht möglich. 
 

12 Kompensationsmöglichkeiten in Master-Studiengängen   
Gem. Art. 27 Abs. 1 Ziffer 3 AStudR   

Punkt 12 findet keine Anwendung, da sich die vorliegenden Ausführungsbestimmungen auf einen Bachelor-Studiengang 
beziehen. 
 

13 Masterabschluss   
Gem. Art. 27 Abs. 2 AStudR  

Punkt 13 findet keine Anwendung, da sich die vorliegenden Ausführungsbestimmungen auf einen Bachelor-Studiengang 
beziehen.  


